
Bestellformular für die Software 'pd-Soft' (Die Praxislösung für Podologen/-innen) 
  Ich hatte die Möglichkeit, vor meiner Kaufentscheidung die Software 'pd-Soft' unverbindlich  
und kostenlos 30 Tage lang zu testen. Jetzt möchte(n) ich/wir verbindlich bestellen. 

Firma: __________________________________________________________________________________________________________ 

Name: __________________________________________________________________________________________________________ 

Strasse: __________________________________________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________________________________________________________ 

Bitte senden Sie das Bestellformular und den ausgefüllten und unterschriebenen Lizenzvertrag (nur bei der pd-Soft Zeit-Lizenz erforderlich) 

an: HABO Soft 'n Service ▪ Hochstr. 49 ▪ 45529 Hattingen     oder     an die Faxnummer: +49 (0) 23 24 / 344 06 79 

Ich/Wir bestellen: 

pd-Soft (Die Praxislösung für Podologen/-innen) ▪ Kauf-Lizenz 

Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis 

 pd-Soft Vollversion (Hauptlizenz) 
inkl. 30 Tage Support 1 249,00 EUR 249,00 EUR 

 pd-Soft Vollversion (Zusatzlizenzen)* 
inkl. 30 Tage Support 150,00 EUR 

*Voraussetzung für die Bestellung einer Zusatzlizenz ist eine bereits vorhandene oder zusätzlich bestellte Hauptlizenz. Eine Zusatzlizenz wird erforderlich, sobald Sie die Software auf mehr als einem PC nutzen möchten. 

Unsere Empfehlung: pd-Soft (Die Praxislösung für Podologen/-innen) ▪ Zeit-Lizenz (zusätzlich erforderlich: pd-Soft Zeit-Lizenzvertrag) 

Anzahl Einzelpreis/Monat Gesamtpreis/Monat 

 pd-Soft Vollversion (Hauptlizenz) 
inkl. Programm-Upgrades & Support 1 15,00 EUR 15,00 EUR 

 pd-Soft Vollversion (Zusatzlizenzen)* 
inkl. Programm-Upgrades & Support 12,50 EUR 

*Voraussetzung für die Bestellung einer Zusatzlizenz ist eine bereits vorhandene oder zusätzlich bestellte Hauptlizenz. Eine Zusatzlizenz wird erforderlich, sobald Sie die Software auf mehr als einem PC nutzen möchten. 

pd-Soft (Die Praxislösung für Podologen/-innen) ▪ Zusatzleistungen 

Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis 
 50 Stück pd-Cards (Die Patientenkarten | weiß)* 20,00 EUR 

 50 Stück pd-Cards (Die Patientenkarten | farbig)*/** 
  blau      grün      gelb      orange      rosa      grau 25,00 EUR 

 3 Stück pd-Cards Patientenkarten (weiß) zum Kennenlernen*** 1 0,00 EUR 0,00 EUR 

 pd-Soft Installationsdatei auf Datenträger (CD) 15,00 EUR 
* zzgl. Versandkosten | ** weitere Farben auf Anfrage | *** nur in Verbindung mit der Bestellung einer pd-Soft Kauf- oder Zeit-Lizenz 

Da die Voraussetzungen gem. § 19 I UstG vorliegen, berechnen wir keine Mehrwertsteuer.  
Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von HABO Soft 'n Service eine Rechnung inkl. Lizenzschlüssel zur Aktivierung Ihrer pd-Soft-Vollversion per 
E-Mail. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen die Installationsdatei Online, zum Download, zur Verfügung stellen. Durch die Lieferung auf einem 
physischen Datenträger (CD) entstehen zusätzliche Kosten (siehe Zusatzleistungen). 

Die umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift/Stempel 

_______________________________________________________________________________________________ 



© HABO Soft 'n Service, Deutschland, 2009. Alle Rechte vorbehalten.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  |  HABO Soft 'n Service - Christian Hahn und Marc Borgardt GbR (Stand: 01.03.2009) 

1. Allgemeines – Geltungsbereich
1.1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegen-
stehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hät-
ten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs-
bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehen-
der oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingun-
gen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
1.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. 
1.3. a) Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche 
Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass 
diesen eine selbstständige oder gewerbliche berufliche Tätigkeit zuge-
rechnet werden kann. 
b) Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder 
juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit 
denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in Ausübung einer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
c) Kunde i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als
auch Unternehmer. 
2. Zustandekommen von Verträgen 
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend, das Angebot auf unserer 
Homepage ist unverbindlich. Änderungen bleiben vorbehalten. Der 
Vertrag mit dem Kunden kommt erst durch die Annahmeerklärung 
unserseits (auch in elektronischer Form) oder durch Leistungser-
bringung zustande. 
2.2. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertrags-
angebot. Wir werden den Zugang der Bestellung des Kunden unver-
züglich bestätigen. Der Kunde hat vor Vertragsschluss zu überprüfen, 
ob die Spezifikation der Software seinen Wünschen und Bedürfnissen 
entspricht. Ihm sind die wesentlichen Funktionsmerkmale und  
-bedingungen der Software bekannt. 
2.3. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsan-
gebot innerhalb von drei Werktagen nach Eingang bei uns anzune-
hmen. Wir sind berechtigt, ohne Angaben von Gründen die Annahme 
der Bestellung abzulehnen. 
2.4. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder nur teilweise Verfügbarkeit 
der Software wird der Kunde unverzüglich informiert. 
2.5. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kunde berechtigt, die Soft-
ware auf einem Arbeitsplatz zu verwenden. Der Kunde hat keinen An-
spruch auf Überlassung des Quellprogramms. 
2.6. Wir erbringen alle Lieferungen und Leistungen nach dem Stand 
der Technik. 
2.7. Die Software kann per Download, E-Mail oder als physische 
Lieferung (auf CD-Rom) bezogen werden. Benutzeranweisungen bzw. 
Dokumentationen stehen auf der jeweiligen Produktseite der Website 
zum Herunterladen bereit. 
2.8. Die reine Überlassung von Software, die Erbringung von War-
tungsleistungen oder sonstigen Dienstleistungen oder die Lieferung 
von Zubehör sind keine Bestätigung und ersetzen diese nicht.  
2.9. Unabhängig von Zeitpunkt und Form der Vereinbarung sind Ver-
einbarungen über die Rechte des Kunden an der Software (Software-
Lizenzvertrag), deren Pflege und Wartung (Wartungsvertrag) und die 
Einarbeitung in die Nutzung der überlassenen Software sowie Zu-
behörlieferungen und sonstige Dienstleistungen jeweils rechtlich 
selbstständig und hinsichtlich der gegenseitigen Rechte und Pflichten, 
Rechtsfolgen und Gewährleistung getrennte Verträge. 
3. Preise 
3.1. Die Preise ergeben sich im Falle der fristgerechten Annahme 
eines schriftlichen Angebots von HABO Soft 'n Service aus diesem 
Angebot, ansonsten mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung 
aus der zum Zeitpunkt der Auftragsannahme durch HABO Soft 'n 
Service gültigen Preis- und Produktliste. 
4. Zahlung
4.1. Soweit nicht anders schriftlich vereinbart ist, sind unsere 
Rechnungen ohne Abzug sofort fällig. Wir sind berechtigt, trotz 
anderslautender Bedingungen des Käufers, nach denen Zahlungen 
zunächst auf dessen älteren Schulden anzurechnen sind, die Zahlung 
zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptforderung anzurechnen. Nach Ablauf von 8 Tagen gerät der 
Kunde in Zahlungsverzug. Es wird vereinbart, dass wir für jede 
Mahnung, deren Kosten vom Käufer zu tragen sind, einen pauschalen 
Mahnkostenbetrag von EUR 5,00 erheben können. Wenn der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere seine 
Zahlungen einstellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt wer-
den, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so sind wir 
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. Im Übrigen sind 
wir in diesem Falle berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheits-
leistungen zu verlangen. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbe-
haltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenan-
sprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. 
4.2. Wechsel, Schecks und andere Anweisungspapiere werden 
grundsätzlich nicht angenommen. Im Falle der Annahme erfolgt diese 
nur erfüllungshalber. 

5. Lieferung und nicht vertragsgemäß erbrachte Leistung 
5.1. Angaben zu Liefer- und Leistungszeitpunkten sind unverbindlich, 
es sei denn, sie sind unserseits schriftlich als verbindlich zugesagt. 
5.2. Eine angemessene Verlängerung der Liefer- und Leistungs-
fristen tritt ein, wenn unvorhergesehene Ereignisse oder höhere Ge-
walt, wie etwa Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, behörd-
liche Maßnahmen etc., auf die Lieferungen oder Leistungen von HABO 
Soft 'n Service von erheblichem Einfluss sind. Dauern Hindernisse 
länger als einen Monat an oder kann aufgrund eines solchen Hin-
dernisses die Lieferung oder Leistung dauerhaft nicht oder nicht 
vertragsgemäß erbracht werden, so sind beide Parteien berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. 
6. Eigentumsvorbehalt
6.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Software bis zur vollstän-
digen Zahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde verpflichtet sich wäh-
renddessen, die Software pfleglich zu behandeln. 
6.2. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug vom Vertrag zurückzutreten und die 
Software herauszuverlangen. Der Kunde kann auch verpflichtet wer-
den, die Software zu löschen und dies nachzuweisen. 
7. Gefahrübergang
7.1. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Produkts mit der 
Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an 
den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Versendung bestimm-
ten Person oder Anstalt an den Kunden über. 
7.2. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung des Produkts auch beim 
Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Kunden 
über. 
7.3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der 
Annahme ist. 
7.4. Sofern der Kunde keine besonderen Weisungen für den Versand 
erteilt (Eilzustellung, Schnellpaket etc.), wird dieser nach bestem 
Ermessen und Vorbehalt der günstigsten Versandart von HABO Soft 'n 
Service vorgenommen. 
8. Software-Lizenzen (Nutzungsrechte)
8.1. Bei Software-Lizenzen gilt zusätzlich der jeweils aktuelle HABO 
Soft 'n Service-Lizenzvertrag. 
9. Gewährleistung
9.1. HABO Soft 'n Service macht erhebliche Anstrengungen, durch 
Qualitätssicherungsmaßnahmen eine weitgehende Mangelfreiheit der 
Softwareprodukte zu erreichen. HABO Soft 'n Service macht jedoch 
darauf aufmerksam, dass es nach dem heutigen Stand der Technik 
nicht möglich ist, gänzlich mangelfreie Software herzustellen. 
9.2. Der Kunde hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. HABO Soft 'n 
Service ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu 
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist 
oder ein Folgeprodukt existiert, das diesen Mangel nicht mehr aufweist 
und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für 
den Verbraucher bleibt. 
9.3. Schlagen Nachbesserungsversuche von HABO Soft 'n Service 
fehl, wobei ein zweifacher Nachbesserungsversuch zulässig ist, oder 
bietet HABO Soft 'n Service keine fehlerfreie neue Programmversion 
an, hat der Kunde ein Recht auf Rückgängigmachung des Vertrages 
(Rücktritt) oder ein Recht auf angemessene Herabsetzung der Ver-
gütung (Minderung). 
9.4. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 
nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktritts-
recht und Schadensersatz an Stelle der ganzen Leistung zu. 
9.5. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von HABO Soft 'n 
Service nicht, es sei denn, es ist schriftlich so vereinbart. 
9.6. Der Gewährleistungsanspruch entfällt hinsichtlich solcher 
Programme oder Programmteile, die vom Kunden selbst geändert oder 
erweitert wurden, es sei denn, der Kunde weist HABO Soft 'n Service 
nach, dass solche Änderungen oder Erweiterungen für den Mangel 
nicht ursächlich sind. Der Gewährleistungsanspruch entfällt ferner für 
Mängel, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, 
Fehler der Hardware, der Betriebssysteme, Nichtbeachtung der Daten-
sicherungsvorschriften oder sonstige, außerhalb des Verantwortungs-
bereichs von HABO Soft 'n Service liegende Vorgänge zurückzuführen 
sind oder wenn der Kunde HABO Soft 'n Service die Möglichkeit 
verweigert, die Ursache des gemeldeten Mangels zu untersuchen. 
9.7. Die Verjährungsfrist beträgt für Unternehmer 1 Jahr ab Erhalt der 
Ware, für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist 2 Jahre ab Erhalt 
der Ware. 
10. Mängelrüge
10.1. Ist der Kunde Unternehmer, muss er die erhaltene Ware unver-
züglich auf Menge und Qualität hin überprüfen. Offensichtliche Mängel 
müssen innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang des Produk-
tes schriftlich gegenüber HABO Soft 'n Service geltend gemacht wer-
den, andernfalls sind die Geltendmachung des Gewähr-
leistungsanspruches und der Mängelhaftung ausgeschlossen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

11. Mängelhaftung 
11.1. Ist der Kunde Unternehmer, dann setzen Mängelansprüche 
voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
11.2. HABO Soft 'n Service haftet nach den gesetzlichen Bestimm-
ungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der leicht fahrlässigen 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhen. Gleiches gilt für die 
Pflichtverletzung von HABO Soft 'n Service gesetzlichen Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen. HABO Soft 'n Service Haftung ist, sofern ihr keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, auf den vertrags-
typischen, vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. Das gilt auch für die Schadensersatzhaftung für 
Verzugsschäden. 
11.3. HABO Soft 'n Service Schadensersatzhaftung - sofern ihr keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist auch im Rahmen 
der Ausübung des Rücktritts- oder Minderungsrechts durch den Kun-
den und im Falle des einfachen Schadensersatzes auf den vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
11.4. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; ebenso die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz sowie eine gesetzliche 
Garantiehaftung. 
11.5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt für Unter-
nehmer 1 Jahr ab Erhalt der Ware, für Verbraucher beträgt die Ver-
jährungsfrist 2 Jahre ab Erhalt der Ware, gerechnet ab Gefahren-
übergang. Dies gilt nicht im Falle der Arglist und im Falle der Über-
nahme einer Garantie durch HABO Soft 'n Service. 
12. Gesamthaftung 
12.1. Eine weitergehende Haftung als in § 12 vorgesehen, ist gegen-
über Unternehmern - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 
12.2. Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber HABO Soft 'n 
Service ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hin-
blick auf die persönliche Schadensersatzhaftung von HABO Soft 'n 
Service Angestellten, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
12.3. Für die Verjährung für alle Ansprüche, die nicht der Verjährung 
wegen eines Mangels der Sache unterliegen, gilt gegenüber Unter-
nehmern eine Ausschlussfrist von 18 Monaten. Sie beginnt ab Kennt-
nis des Schadens und der Person des Schädigers. 
13. Produktänderungen 
13.1. HABO Soft 'n Service behält sich Produktänderungen vor, die die 
generelle Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen. 
14. Datenschutz 
14.1. Gemäß § 4 Abs. 1 TDDSG ist HABO Soft 'n Service verpflichtet, 
Sie als Kunden über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen erforder-
lichen personenbezogenen Daten zu informieren. Ihre bei uns gespei-
cherten Daten werden vertraulich behandelt und lediglich im zur Aus-
führung Ihrer Bestellung erforderlichen Umfang an unsere Partner-
unternehmen weitergegeben. Ihre Daten werden nicht an andere 
Unternehmen zum Zwecke der Werbung oder Marktforschung 
weitergegeben. 
14.2. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
seiner personenbezogenen Daten für interne Zwecke ausdrücklich zu. 
Die Einwilligung in die Speicherung und zweckgerichtete Verarbeitung 
seiner Daten kann er jederzeit schriftlich oder durch Übersendung 
einer E-Mail mit Angabe seiner Kundennummer widerrufen. Dies 
bedeutet dann eine komplette Löschung seines Kundenprofils aus 
unserer Datenbank. 
15. Gerichtsstand 
15.1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Ge-
richtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem 
Wohnsitzgericht zu verklagen. 
15.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung 
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
15.3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist unser Geschäftsort Erfüllungsort. 
16. Salvatorische Klausel und Schriftform
16.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich, die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine 
wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen 
Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt im Fall einer Lücke. 
16.2. Nachträgliche Ergänzungen oder Änderungen von Verträgen 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf 
das Schriftformerfordernis. 


